
52 

Matthias Theodor Vogt 

Der regionale Kulturlastenausgleich 

Modellberechnung der Kulturumlage 

Naturgemäß interessiert die Betroffenen am 
meisten der Aufkommensanteil, das heißt die 
Frage, wie viele Pfennige von jeder Mark, die 
der Kulturkonvent als Kulturumlage festlegt, 
von Mitglied A zu zahlen sind, wie viele Pfen
nige von B und so weiter. Betroffen sind nur 
die Landkreise und die kreisfreien Städte, die 
kreisangehörigen Gemeinden bzw. Städte 
werden nicht zur Kulturumlage veranlagt. 
Das Gesetz liber den Finanzausgleich mit den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden in Sach
sen (FAG) für das Jahr 1994 legt in § 35 fest, 
daß der Kulturraum von seinen Mitgliedern ei
ne Kulturumlage riach dem Muster der Kreis
umlage erhebt. 
Der Umlagesatz ist gemäß § 35 FAG 1994 für 
alle Mitglieder gleich. Man erhält ihn, wenn 
man denjenigen Finanzbedarf des Kultur
raums, der durch die Kulturumlage gedeckt 
werden soll, mit der Summe der Umlage
grundlagen der Mitglieder ins Verhältnis setzt: 

Finanzbedarf 
Umlagesatz = --------------------------- x 100 

Umlagegrundlagen 
aller Mitglieder 

Die Umlagegrundlagen für die Landkreise un
ter den Mitgliedern ermitteln sich aus der 
Summe der Steuerkraftmeßzahlen der 
kreisangehörigen Gemeinden, der Schlüssel
zuweisungen der kreisangehörigen Gemein
den und der Schlüsselzuweisungen für den 

Landkreis. Umlagegrundlage für die kreisfrei
en Städte ist die Summe von Steuerkraftmeß
zahl und Schlüsselzuweisung. 
Die 5teuerkraftmeßzah! ist nicht genau die 
tatsächliche Steuerkraft der jeweiligen Gemein
de. Erhebt sie einen hohen Gewerbesteuersatz, 
ist sie weniger attraktiv für Investoren. Der Wirt
schaftsdezernent wird also für einen niedrigen 
Gewerbesteuersatz plädieren. Damit aber nun 
ein einheitliches und möglichst hohes Steuer
maß gewahrt bleibt, wird die Gemeinde vom Fi
nanzministerium so behandelt, als hätte sie den 
durchschnittlichen Steuersatz von Sachsen fest
gelegt und bekommt entsprechend weniger 
Ausgleich durch Zuweisungen. Hat sie mehr als 
den normalen Gewerbesteuersatz festgelegt, 
darf sie zur Freude des Kämmerers erstens den 
" Überschuß " gegenüber dem sächsischen 
Durchschnitt behalten und erhält zweitens 
auch die entsprechenden Zuweisungen. Damit 
ist auch innerhalb des Kulturraums eine größe
re Objektivität für die Bemessung der Kultur
umlage erreicht. 
Die von den Gemeinden (dieser verwaltungs
technische Ausdruck umfaßt sowohl die 
kreisangehörigen Gemeinden und Städte wie 
die kreisfreien Städte) erzielten Steuereinnah
men erbringen derzeit kaum ein Fünftel der 
notwendigen Mittel für die Haushalte. Da In
vestitionen im gewerblichen Bereich noch jah
relang abgeschrieben werden können, wird 
sich daran vorerst wenig ändern. Deshalb sind 
die Schlüsselzuweisungen neben gewissen Be-



darfszuweisungen für Einzelbereiche wie den 
öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV, Bau
vorhaben ete. die wichtigste Einnahmequelle 
der Kommunen (dieser verwaltungstechnische 
Ausdruck faßt wiederum Gemeinden und Ge
meindeverbände, also die Landkreise, zusam
men). Bei der Verteilung der Schlüsselzuwei
sungen ist eine deutliche Tendenz zuungun
sten des kreisangehörigen Raums außerhalb 
der jetzt sechs und demnächst sieben kreis
freien Städte abzulesen: 

1991 1992 1993 1994 
DM/E DM/E DM/E DM/E 

kreisfreie 
Städte 1.091,- 1.125,- 1.233,- 1.371,-

kreisangehöriger 
Raum 651,- 636,- 670,- 713,-

53 

Diese ungleichmäßige Entwicklung wird im 
Rahmen der Kulturräume insofern ausgegli
chen, als von den kreisfreien Städten entspre
chend mehr Aufkommensanteil an der Kultur
umlage aufzubringen ist. 
Die folgenden Modellberechnungen für den 
Aufkommensanteil basieren auf dem FAG 
1993. Zugrundegelegt ist nicht ein komplettes 
Jahr, sondern sind die Quartale 4/1991, 
1/1992 und 2/1992, was aberfür das Verhält
nis der Aufkommensanteile keine Rolle spielt. 
Die Berechnungen für den Gebietsstand nach 
der Kreisreform und damit für die tatsächli
chen Umlageanteile im zweiten Halbjahr 1994 
werden im Juli 1994 vorliegen. Aus den fol
gen den Angaben läßt sich der künftige Auf
kommensanteil abschätzen. 
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3. Kulturraum .Erzgebirge 

Schlüssel- Name Ein- 1. Steuerkraft- 2. Schlüssel- 3. Schlüssel- Summe 1+2+3 = Aufkommens-
nummer des Kreises wohner- km' meßzahl der zuweisungen zuweisungen Umlagegrundlage anteil innerhalb 

zahl Gemeinden Gemeinden Kreise der Mitglieder des Kultur<. 

14011 Annaberg 75.219 382 14.489.038,51 29.725.558.00 20.180.785,00 64.395.382,51 17,8 % 

14012 Aue 109.714 365 18.589.928,75 47.564.207,00 28.535.803,00 94.789.938,75 26,1 % 

14039 Marienberg 60.194 434 10.054.643,52. 24.157.716,00 15.870.797,00 

14049 Schwarzenberg 54.614 198 9,091.937,87 23.104:649,00 14.421.618,00 

14051 196 

14057 214" 

Gesamt. 
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6. Kulturraum Elbtal 

schlüssel- Name Ein- 1. Steuerkraft. 2. Schlüssel- 3. Schlüssel- Summe 1+2+3 = Aufkommens-
nummer des Kreises wohnerd km' meßzahl der zuweisungen zuweisungen Umlagegrundlage anteil innerhalb 

zahl Gemeinden Gemeinden Kreise der Mitglieder des Kulturr .. 

14022 Dresden· Land 99.905 357 29.194.911.51 33.408.873.00 24.988.258,00 87.592.042,51 29,8%· 
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1 •. Steuerkraft" 
meßzahl der 

. 2. Schlüssel
zuweisungen 
Gemeinden 

3. Schlüsse/
zuweisungen 

. Kreise 

0,00 .. 20, 180,786,00 

Summe 1+2+3= AufkolTlmens~ 

Umlagegrundlage anteil innerhalb 
der Mitglieder des Kultu'rr; . 

100,0% 


